
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
70

5 
80

4
A

1
*EP003705804A1*

(11) EP 3 705 804 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
09.09.2020 Patentblatt 2020/37

(21) Anmeldenummer: 19000118.0

(22) Anmeldetag: 07.03.2019

(51) Int Cl.:
F24H 1/18 (2006.01) F24H 1/20 (2006.01)

F24H 9/00 (2006.01) F24H 9/12 (2006.01)

B65D 8/00 (2006.01) B65D 6/32 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
37603 Holzminden (DE)

(72) Erfinder:  
• LICHVARCIK, Marian

05801 Poprad (CZ)
• NESTOROVIC, Peter

05801 Poprad (CZ)

(54) HAUSTECHNIKGERÄT UND FLANSCHVERBINDUNG FÜR EIN SOLCHES 
HAUSTECHNIKGERÄT

(57) Haustechnikgerät, insbesondere Warmwasser-
speicher, mit einem Speicherbehälter zum Aufnehmen
eines Fluids, und einer Flanschverbindung zum Ver-
schließen einer Öffnung am Speicherbehälter, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flanschverbindung einen mit
dem Speicherbehälter verbundenen Anschlussflansch,
einen mit dem Anschlussflansch reversibel koppelbaren
Befestigungsflansch, und einen zwischen Anschluss-

flansch und Befestigungsflansch angeordneten Ver-
schlusskörper aufweist, wobei dem Verschlusskörper ein
Abdichtelement mit Dichtflächen für eine abdichtende
Verbindung mit mindestens dem Anschlussflansch, und
ein Abstandhalter zugeordnet ist, der zum galvanischen
Entkoppeln des Verschlusskörpers vom Anschluss-
flansch oder Befestigungsflansch eingerichtet ist.



EP 3 705 804 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Haustechnik-
gerät, insbesondere einen Warmwasserspeicher, mit ei-
nem Speicherbehälter zum Aufnehmen eines Fluids und
einer Flanschverbindung zum Verschließen einer Öff-
nung am Speicherbehälter. Des Weiteren betrifft die Er-
findung eine Flanschverbindung für ein Haustechnikge-
rät, welches einen Speicherbehälter mit einer zu ver-
schließenden Öffnung umfasst.
[0002] Es sind Haustechnikgeräte bekannt, wie bei-
spielsweise Warmwasserspeicher, auch bezeichnet als
Warmwasser-Boiler, welche zum Erzeugen und Zwi-
schenspeichern einer Warmwassermenge unter ande-
rem in Haushalten eingesetzt werden. Die Warmwasser-
speicher weisen einen Speicherbehälter mit einem be-
grenzten Speichervolumen auf. Mit Entnahme von
Warmwasser aus dem Speicherbehälter des Haustech-
nikgerätes strömt selbsttätig Kaltwasser in den Speicher-
behälter nach, das dann wieder erwärmt wird.
[0003] Häufig weist der Speicherbehälter des Haus-
technikgerätes mehrere Öffnungen bzw. Durchlässe für
zum Beispiel einen Kaltwasserzulauf, einem Warmwas-
serauslauf, zur Warmwasserentnahme, ein in den
Speicherbehälter hineinreichendes Heizelement und ge-
gebenenfalls für Leitungsabschnitte einer Mess- oder
Steuereinrichtung auf.
[0004] Im Stand der Technik existieren bereits Syste-
me, wie beispielsweise von der hiesigen Anmelderin, die
an einem Speicherbehälter insbesondere eine zentrale
Öffnung im Bodenbereich des Speicherbehälters vorse-
hen. Über diese Öffnung werden alle notwendigen Bau-
teile und Anschlüsse in das Innere des Speicherbehäl-
ters eingeführt bzw. eingebracht. Zum Schließen dieser
Öffnung ist eine Flanschverbindung vorgesehen, welche
einen Heizflansch umfasst, an dem das Heizelement und
darüber hinaus auch der Kaltwasserzulauf, bzw. die
Warmwasserentnahme angeordnet sind. Der Heiz-
flansch wird im Bereich der Öffnung des Speicherbehäl-
ters mit dem Speicherbehälter verschraubt, um den
Speicherbehälter sicher zu verschließen. In Abhängig-
keit von den an den Heizflansch gestellten Anforderun-
gen kann der Heizflansch aus unterschiedlichen Materi-
alien, wie beispielsweise Edelstahl oder Messing ausge-
bildet sein. Die Materialauswahl für die Ausgestaltung
des Heizflansches erfolgt häufig auch unter Berücksich-
tigung des herzustellenden Modells des Haustechnikge-
rätes.
[0005] Insbesondere bei einem Haustechnikgerät, an
dem der Speicherbehälter und der Heizflansch aus Me-
tallen mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit
ausgebildet werden, kann es zu einer verstärkten Korro-
sion an einem der Bauteile, aufgrund einer elektroche-
mischen Reaktion zwischen den verschiedenen Materi-
alien, kommen. Um dem zu begegnen würden im Bereich
der Befestigungsmittel zwischen Heizflansch und
Speicherbehälter Isolierkörper eingesetzt, welche je-
doch die Montage aufwendiger gestalten.

[0006] Ausgehend vom Stand der Technik lag der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein Haustechnikgerät
oder eine Flanschverbindung für ein solches Haustech-
nikgerät anzugeben, welche die obigen Nachteile ver-
meidet und sich zudem einfach montieren lässt.
[0007] Die Erfindung löst die ihr zugrundeliegende Auf-
gabe bei einem Haustechnikgerät mit den Merkmalen
nach Anspruch 1. Danach ist ein Haustechnikgerät, ins-
besondere ein Warmwasserspeicher mit einer Flansch-
verbindung vorgeschlagen, wobei die Flanschverbin-
dung einen mit dem Speicherbehälter verbundenen An-
schlussflansch, einen mit dem Anschlussflansch rever-
sibel koppelbaren Befestigungsflansch, und einen zwi-
schen Anschlussflansch am Befestigungsflansch ange-
ordneten Verschlusskörper aufweist, wobei dem Ver-
schlusskörper ein Abdichtelement mit Dichtflächen für
eine abdichtende Verbindung mit mindestens dem An-
schlussflansch und ein Abstandhalter zugeordnet ist, der
zum galvanischen Entkoppeln des Verschlusskörpers
vom Anschlussflansch oder Befestigungsflansch einge-
richtet ist.
[0008] Mithilfe des separat zum Befestigungsflansch
ausgebildeten Verschlusskörpers, der zumindest gegen-
über dem Anschlussflansch am Speicherbehälter abge-
dichtet ist und mittels des Abstandshalters galvanisch
vom Anschlussflansch oder Befestigungsflansch ent-
koppelt wird, erfolgt eine einfache und sichere galvani-
sche Trennung, auch wenn Teile der Flanschverbindung
am Speicherbehälter, insbesondere der Verschlusskör-
per, aus unterschiedlichen Materialien ausgebildet sind.
Durch das vollständige Trennen des Verschlusskörpers,
der bevorzugt aus Edelstahl, emaliertem Stahl oder aus
Messing ausgebildet wird, ist somit die Kontaktkorrosion
vermieden, wodurch die betriebssichere Langzeitfunkti-
on des Haustechnikgerätes verbessert ist. Unter "rever-
sibel koppelbar" ist eine beliebige oft herstellbare und
wieder lösbare Befestigung zweier Bauteile, vorliegend
des Befestigungsflansches am Anschlussflansch zu ver-
stehen.
[0009] Gemäß einer Ausführung der Erfindung ist ein
Abstandhalter zwischen dem mit dem Speicherbehälter
verbundenen Anschlussflansch und dem Verschlusskör-
per der Flanschverbindung vorgesehen. Zum weiteren
Abdichten des Verschlusskörpers gegenüber dem An-
schlussflansch am Speicherbehälter ist beispielsweise
ein außenseitig aufgesetztes Abdichtelement angeord-
net, das mittels des ebenfalls außen auf den Verschluss-
körper einwirkenden Befestigungsflansches einerseits
gegen den Anschlussflansch und andererseits gegen
den Verschlusskörper gedrückt wird. Durch das Abdich-
telement wird ebenfalls der direkte Kontakt zwischen
Verschlusskörper und Befestigungsflansch vermieden.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist der Verschlusskörper als Ver-
schlussplatte ausgebildet, welche auf voneinander ab-
gewandten Seiten jeweils eine Klemmfläche zum Fixie-
ren und/oder Abdichten zwischen dem Anschlussflansch
und dem Befestigungsflansch aufweist. Mittels der be-
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vorzugt auf entgegengesetzten Seiten des Verschluss-
körpers vorgesehenen Klemmflächen kann der Ver-
schlusskörper sicher zwischen Anschlussflansch und
Befestigungsflansch fixiert werden. Ähnlich wie ein aus
dem Stand der Technik bekannter Heizflansch weist die
Verschlussplatte einen Abdeckbereich mit mehreren Öff-
nungen, Durchlässe oder Anschlüsse für beispielsweise
den Kaltwasserzulauf, zur Warmwasserentnahme, ein in
den Speicherbehälter hineinragendes Heizelement,
oder für mögliche Leitungen von Mess- und/oder Steu-
ereinrichtungen auf.
[0011] Bevorzugt weist der Verschlusskörper eine ers-
te Klemmfläche als Aufnahme für das Abdichtelement
und eine zweite Klemmfläche als Anlagefläche für den
Abstandhalter auf, wobei vorzugsweise die erste Klemm-
fläche dem Anschlussflansch zugewandt und die zweite
Klemmfläche dem Befestigungsflansch zugewandt sind.
Das Vorsehen des Abdichtelements auf der dem Inneren
des Speicherbehälters zugewandten Seite des Ver-
schlusskörpers und des Abstandhalters auf der entge-
gengesetzten Außenseite ermöglicht eine kompakte
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Flanschverbin-
dung. Zudem ist einem direkten Kontakt des Verschluss-
körpers mit dem Anschlussflansch und dem Befesti-
gungsflansch entgegengewirkt.
[0012] Die Aufnahme für das Abdichtelement ist be-
vorzugt ferner dazu eingerichtet, das Abdichtelement an
dem als Verschlussplatte ausgebildeten Verschlusskör-
per zu fixieren. Das Abdichtelement, das aus einem elas-
tische Eigenschaften aufweisenden Material ausgebildet
ist, wie beispielsweise einem Gummiwerkstoff, wird beim
Aufsetzen auf die Aufnahme vorzugsweise gespreizt.
Dadurch wird das Abdichtelement an der Verschlussplat-
te mittels der im Abdichtelement wirkenden Zugspan-
nung kraftschlüssig gehalten.
[0013] Vorzugsweise ist die erste Klemmfläche bzw.
Aufnahme für das Abdichtelement an zwei im Wesentli-
chen rechtwinklig zueinander verlaufenden Stützschen-
keln des Verschlusskörpers angeordnet. Das Abdichte-
lement wird über die Anlageschenkel des Verschlusskör-
pers in bevorzugt zwei Hauptrichtungen gestützt. Unter
Bezugnahme auf die Öffnungsachse der Öffnung am
Speicherbehälter wird das Abdichtelement vorzugswei-
se durch den einen Stützschenkel radial nach innen ab-
gestützt. Durch den zweiten, rechtwinklig dazu verlau-
fenden Stützschenkel wird das Abdichtelement, bezogen
auf die Öffnungsachse, in Achsrichtung abgestützt. Dar-
über ist eine sichere Krafteinleitung vom Verschlusskör-
per auf das Abdichtelement und weiter auf die mit dem
Abdichtelement korrespondierende Anlagefläche am
Anschlussflansch der erfindungsgemäßen Flanschver-
bindung erreicht.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Flanschverbindung weist das Ab-
dichtelement einen Dichtring mit zumindest zwei im We-
sentlichen keilförmig zueinander verlaufenden Dichtflä-
chen auf, wobei vorzugsweise das Abdichtelement auf
seinen Dichtflächen mindestens eine vorstehende Dicht-

klinge aufweist. Mit den keilförmig zueinander verlaufen-
den Dichtflächen ist eine hohe Abdichtwirkung zwischen
den Dichtflächen des Abdichtelementes und den Aufnah-
me- bzw. Anlageflächen von Anschlussflansch und Ver-
schlusskörper bewirkt. Der Anschlussflansch weist be-
vorzugt eine komplementär zu einer der Dichtflächen des
Abdichtelementes ausgebildete, kegelförmige Anlage-
fläche auf. Mit dem reversibel lösbaren Befestigen des
Befestigungsflansches gleitet bevorzugt die mit der ke-
gelförmigen Anlagefläche am Anschlussflansch korres-
pondierende Dichtfläche des Abdichtelementes ein
Stück weit ab und sorgt somit für eine hohe Flächenpres-
sung und Abdichtwirkung im Dichtungsbereich.
[0015] Bevorzugt weist das Abdichtelement auf seiner
dem Verschlusskörper zugewandten Dichtfläche zwei im
Winkel zueinander verlaufende, mit der Aufnahme des
Verschlusskörpers korrespondierende Flächenbereiche
auf. Das Abdichtelement ist bevorzugt großflächig auf-
genommen, sodass eine hohe Abdichtwirkung zwischen
den miteinander in Anlage stehenden Flächen erreicht
ist. Bevorzugt verlaufen die dem Verschlusskörper zu-
gewandten Flächenbereiche der Dichtfläche des Abdich-
telementes rechtwinklig zueinander. Beide Flächenbe-
reiche sind jeweils ringförmig, und damit umlaufend, an
dem als Dichtring ausgebildeten Abdichtelement vorge-
sehen.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist der
Abstandhalter ein Kunststoffring mit nichtleitenden Ma-
terialeigenschaften. Der auf der zweiten, außenseitigen
Klemmfläche des Verschlusskörpers angeordnete Ab-
standhalter hat isolierende Eigenschaften, wodurch ein
nichtleitender mechanischer Kontakt zwischen dem Be-
festigungsflansch und dem als Verschlussplatte ausge-
bildeten Verschlusskörper erzielt ist. Der Befestigungs-
flansch wirkt vorzugsweise über den Abstandhalter auf
die außenseitige Klemmfläche des Verschlusskörpers.
Bevorzugt ist die Klemmfläche an dem, bezogen auf die
Öffnungsachse, sich in radialer Richtung erstreckenden
Stützschenkel ausgebildet.
[0017] Vorzugsweise weist die dem Anschlussflansch
zugewandte Dichtfläche mit den vorstehenden Dichtklin-
gen einen stufenförmigen Absatz auf, vorzugsweise min-
destens einen zweistufigen Absatz. Die mehreren Dicht-
klingen sind auf dem als Dichtring ausgebildeten Abdich-
telement vorzugsweise konzentrisch angeordnet. Zwi-
schen den abstehenden Dichtklingen ist insbesondere
eine umlaufende Vertiefung vorhanden. Durch die stu-
fenförmige Ausgestaltung der Dichtfläche ist eine mehr-
stufige Abdichtung des Abdichtelementes gegenüber der
Anlagefläche am Anschlussflansch und der Aufnahme
am Verschlusskörper erreicht. Durch die mehreren Stu-
fen kann die Abdichtwirkung insgesamt verbessert wer-
den. Zudem ist, durch die stufenförmige Ausgestaltung,
die Flächenpressung zwischen den Dichtflächen des Ab-
dichtelementes und der Anlagefläche am Anschluss-
flansch und der Aufnahme am Verschlusskörper gezielt
auf bestimmte Berieche des Abdichtelementes konzen-
trieret. Insbesondere wird die Flächenpressung im Be-
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reich der Dichtklingen erhöht. In einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung sind an der dem Anschluss-
flansch zugwandten Dichtfläche drei im Abstand zuein-
ander angeordnete, konzentrisch verlaufende Dichtklin-
gen vorgesehen.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Haustechnikgerätes sind der An-
schlussflansch und der Befestigungsflansch dazu einge-
richtet, mittels Befestigungsmitteln unmittelbar in Anlage
aufeinander gezogen zu werden. Anstatt Isolierkörper
zwischen dem Anschlussflansch und Befestigungs-
flansch vorsehen zu müssen, können diese durch das
Verschieben der galvanischen Entkopplung innerhalb
der erfindungsgemäßen Flanschverbindung direkt in An-
lage miteinander gebracht werden. Damit ist bewirkt,
dass zwischen Anschlussflansch und Befestigungs-
flansch eine wiederholt reproduzierbare Klemmkraft glei-
cher Größe auf die Klemmflächen von Abstandhalter,
Verschlusskörper und Abdichtelement ausgeübt wird.
Mit dem Aufeinanderziehen von Anschlussflansch und
Befestigungsflansch ist zudem die Montage der Flansch-
verbindung weiter vereinfacht. Gemäß einer bevorzug-
ten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist der
Anschlussflansch einen Rohrabschnitt zum Verbinden
mit dem Speicherbehälter auf. Mithilfe des Rohrabschnit-
tes, an dem sich ein Flanschteil bevorzugt in radialer
Richtung erstreckt, ist eine vereinfachte Verbindung mit
dem Öffnungsbereich des Speicherbehälters des Haus-
technikgerätes ermöglicht. Vorzugsweise ist der Rohr-
abschnitt dazu eingerichtet, stoffschlüssig mit einem Öff-
nungsbereich am unteren Ende des Speicherbehälters
verbunden, insbesondere mit diesem verschweißt zu
werden. Zudem ist durch den Rohrabschnitt vermieden.
Der Anschlussflansch weist vorzugsweise eine plane An-
schlagfläche als Anlage für den Befestigungsflansch auf.
Vorzugsweise sind der Anschlussflansch und der Rohr-
abschnitt einstückig ausgebildet. Unter einstückig ist vor-
liegend zu verstehen, dass Anschlussflansch und Rohr-
abschnitt aus einem einzigen Teil gefertigt sind und nicht
nachträglich zu einem Teil miteinander verbunden wer-
den.
[0019] In einem weiteren Aspekt bezieht sich die Er-
findung auch auf eine Flanschverbindung für ein Haus-
technikgerät, welches einen Speicherbehälter mit einer
zu verschließenden Öffnung umfasst. Erfindungsgemäß
wird auch die dem erfindungsgemäßen Haustechnikge-
rät zugrundeliegende Aufgabe durch eine Flanschver-
bindung gelöst, indem die Flanschverbindung einen mit
dem Speicherbehälter verbindbaren Anschlussflansch
einen mit dem Anschlussflansch reversibel koppelbaren
Befestigungsflansch und einen zwischen Anschluss-
flansch und Befestigungsflansch angeordneten Ver-
schlusskörper aufweist, wobei dem Verschlusskörper ein
Abdichtelement für eine abdichtende Verbindung mit
mindestens dem Anschlussflansch und ein Abstandhal-
ter zugeordnet ist, der zum galvanischen Entkoppeln des
Verschlusskörpers vom Anschlussflansch oder Befesti-
gungsflansch eingerichtet ist. Eine solch erfindungsge-

mäße Flanschverbindung kann auf einfache Weise zum
Verschließen einer Öffnung eines Speicherbehälters an
einem Haustechnikgerät eingesetzt werden. Der Ver-
schlusskörper kann einfach zwischen dem Anschluss-
flansch und dem Befestigungsflansch geklemmt werden,
wobei mithilfe des Abdichtelementes auf bevorzugt einer
Seite des Verschlusskörpers und mittels des Abstand-
halters auf der entgegengesetzten Seite des Verschluss-
körpers ein unmittelbar leitender Kontakt zwischen dem
Verschlusskörper und dem Anschluss- und Befesti-
gungsflansch vermieden wird.
[0020] Hinsichtlich der erfindungsgemäßen Vorteile
und bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsge-
mäßen Flanschverbindung, die dieselben wie die Vortei-
le und bevorzugten Ausführungsformen des erfindungs-
gemäßen Haustechnikgerätes sind, wird auf die vorste-
hend vorgenommenen Ausführungen verwiesen.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die beigefügten Figuren näher beschrieben. Hierbei
zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
Warmwasserspeichers;

Fig. 2: eine perspektivische Darstellung einer
Detailansicht eines erfindungsgemäßen
Warmwasserspeichers im Schnitt;

Fig. 3: eine perspektivische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Verschlusskörpers
mit zumindest einem daran angeordne-
ten Heizelement;

Fig. 4, Fig.5: Detailansichten der erfindungsgemä-
ßen Flanschverbindung;

Fig. 6: eine Ansicht des erfindungsgemäßen
Abdichtelementes;

Fig. 7: eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Anschlussflansches,
und

Fig. 8: eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Befestigungsflan-
sches.

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes als Warmwasserspeicher ausgebildeten Haustech-
nikgerätes 1 zum grundsätzlichen Verständnis der vor-
liegenden Erfindung. Das Haustechnikgerät 1 weist ei-
nen Speicherbehälter 2 zum Aufnehmen eines Fluids
und ein den Speicherbehälter 2 außenseitig umgeben-
des Gehäuse 4 auf. Zwischen dem Speicherbehälter und
dem Gehäuse ist ein Hohlraum H vorgesehen, der mit
einem Dämmmaterial 6 ausgefüllt ist. Im Bodenbereich
8 weist der Speicherbehälter 2 eine Öffnung 10 auf, über
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die mindestens ein Heizelement 12 (Fig. 3) in das Innere
des Speicherbehälters 2 eingeführt werden kann. Die
Öffnung 10 wird mittels einer erfindungsgemäßen
Flanschverbindung 14 (Fig. 2) verschlossen.
[0023] In Fig. 2 ist der untere Bereich des erfindungs-
gemäßen Speicherbehälters 2 mit seiner darin angeord-
neten Flanschverbindung 14 gezeigt. Die Flanschverbin-
dung 14 weist einen Anschlussflansch 16, einen Befes-
tigungsflansch 18 und einen zwischen Anschlussflansch
16 und Befestigungsflansch 18 aufgenommenen Ver-
schlusskörper 20 auf. Der Verschlusskörper 20 weist ei-
ne Verschlussplatte 22 auf, siehe Fig. 3, mittels der die
vom Anschlussflansch 16 begrenzte Öffnung 10 am Bo-
den des Speicherbehälters 2 vollständig abgedeckt wird.
Die Verschlussplatte 22 ist in einem Abdeckbereich 24
mit Durchlässen und Anschlüssen 26, 26’ und einen
Klemmbereich 28 unterteilt.
[0024] Der Verschlusskörper 20 ist unabhängig vom
Anschlussflansch 16 und Befestigungsflansch 18 aus-
gebildet und zwischen diesen klemmend gehalten, wobei
kein unmittelbarer Kontakt besteht. Zum einen ist der
Verschlusskörper 20 durch ein Abdichtelement 30 im Ab-
stand zum Anschlussflansch 16 gehalten und mittels des
Abdichtelementes 30 gegen eine Anlagefläche 32 am
Anschlussflansch 16 abgedichtet. Gegenüber dem Be-
festigungsflansch 18 ist der Verschlusskörper 20 mittels
eines Abstandhalters 34 beabstandet angeordnet. Der
Abstandhalters 34 ist zum galvanischen Entkoppeln des
Verschlusskörpers 20 gegenüber zumindest dem Befes-
tigungsflansch 18 eingerichtet.
[0025] In Fig. 3 ist eine Detaildarstellung des Ver-
schlusskörpers 20 mit seiner Verschlussplatte 22 ge-
zeigt. Die Verschlussplatte 22 weist am Abdeckbereich
24 mehrere Durchlässe 26, 26’ für die Kaltwasserzufuhr,
bzw. Warmwasserentnahme oder Rohrabschnitte des
Heizelementes 12 auf. Der Klemmbereich 28 mit seiner
Klemmfläche 36 ist als umlaufender Absatz an der Peri-
pherie der Verschlussplatte ausgebildet.
[0026] Der Klemmbereich 28 der Verschlusskörper 20
weist auf voneinander abgewandten Seiten etwa de-
ckungsgleich angeordnete Klemmflächen 36,36’ auf, mit
denen der Verschlusskörper zwischen dem Anschluss-
flansch 16 und dem Befestigungsflansch 18 fixiert, bzw.
abgedichtet wird. Die auf der Innenseite des Verschluss-
körpers 20 vorgesehene Klemmfläche 36 ist als Aufnah-
me für das Abdichtelement 30 ausgebildet und über-
nimmt zudem eine Abdichtfunktion. Die außenseitige
Klemmfläche 36’ dient als Anlagefläche für den Abstand-
halter 34.
[0027] Wie aus den Figuren 4 und 5 weiter ersichtlich,
ist die erste Klemmfläche 36 als Aufnahme für das Ab-
dichtelement 30 an zwei im Wesentlichen rechtwinklig
zueinander verlaufenden Stützschenkeln 38, 38’ des
Verschlusskörpers ausgebildet. Das Abdichtelement 30,
welches ein Dichtring aus einem elastischen Material ist,
wird mittels der Aufnahme am Verschlusskörper 20
selbsthemmend aufgenommen. Das Abdichtelement 30
weist zwei mit den Stützschenkeln 38, 38’ der Aufnahme

am Verschlusskörper korrespondierend angeordnete
Flächenbereiche auf. Die Flächenbereiche bilden zumin-
dest teilweise eine erste dem Verschlusskörper 20 zu-
gewandte Dichtfläche 40 aus. Das Abdichtelement 30
weist ferner eine zweite, dem Anschlussflansch 16 zu-
gewandte Dichtfläche 40’ auf. Die zweite Dichtfläche 40’
korrespondiert mit einem Kegelabschnitt 42 als Anlage-
fläche 32 am Anschlussflansch 16. Die erste Dichtfläche
40 und die zweite Dichtfläche 40’ verlaufen in einem Win-
kel zueinander. Das Abdichtelement weist in einer mög-
lichen Ausführungsform einen keilförmigen Querschnitt
auf.
[0028] Der Abstandhalter 34 ist ein Kunststoffring aus
einem Material mit nichtleitenden Eigenschaften. Der Ab-
standhalter wird zwischen dem Verschlusskörper 20 und
dem Befestigungsflansch 18 mithilfe jeweils der am Be-
festigungsflansch 18 und Verschlusskörper 20 abste-
henden, kragenförmigen Halteelemente 44, 44’ in Posi-
tion gehalten. Insbesondere bewirken die Halteelemente
44, 44’ eine Arretierung des Abstandhalters 34 in radialer
Richtung bezogen auf eine nicht näher dargestellte
Längsachse des Anschlussflansches.
[0029] In Fig. 6 ist eine Ausgestaltung des Abdichte-
lementes 30 gezeigt, welche die im Wesentlichen keil-
förmige Ausgestaltung der Dichtflächen 40, 40’ verdeut-
lichet. An den Dichtflächen 40, 40’ sind vorstehende
Dichtklingen 46, 46’ angeordnet, mithilfe denen jeweils
eine stufenförmige Abdichtung gegen die damit in Kon-
takt gebrachten Anlageflächen 32 von Anschlussflansch
16 (Fig.4) und Verschlusskörper 20 bewirkt ist. In der hier
beispielhaft gezeigten Ausgestaltung bilden die Dicht-
klingen 46, 46’ jeweils einen mehrstufigen Absatz an den
Dichtflächen 40, 40’ aus.
[0030] In Fig. 7 ist der Anschlussflansch 16 im Detail
gezeigt, welcher einen Rohrabschnitt 48 und ein dazu
radial abstehendes Flanschteil 50 aufweist. Der Rohrab-
schnitt 48 und das Flanschteil 50 sind über einen Kegel-
abschnitt 42 miteinander verbunden. Das Flanschteil 50
weist mehrere Durchbrüche 52 mit Schraubgewinden
auf, mittels denen die in den Figuren 4 und 5 gezeigten
Befestigungsmittel 54 in Form von Schrauben zusam-
menwirken. Das Flanschteil 50 umfasst ferner eine An-
schlagfläche 56, welche mit ein oder mehreren Anschlag-
flächen 56’ des in Fig. 8 gezeigten Befestigungsflanschs
18 zusammenwirkt. Wie Fig. 4 verdeutlicht, wird der Be-
festigungsflansch 18 mittels der Befestigungsmittel 54
derart am Anschlussflansch 16 befestigt, dass die An-
schlagflächen 56, 56’ von Anschlussflansch 16 und Be-
festigungsflansch 18 unmittelbar aufeinander gezogen
sind und demnach unmittelbar in Anlage miteinander ste-
hen.
[0031] Identische oder ähnliche Bauteile sind mit den-
selben Bezugszeichen bezeichnet.

Bezugszeichenliste

[0032]
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1 Haustechnikgerät
2 Speicherbehälter
4 Gehäuse
6 Dämmmaterial
8 Boden
10 Öffnung
12 Heizelement
14 Flanschverbindung
16 Anschlussflansch
18 Befestigungsflansch
20 Verschlusskörper
22 Verschlussplatte
24 Abdeckbereich
26, 26’ Durchlass, Anschluss
28 Klemmbereich
30 Abdichtelement
32 Anlagefläche
34 Abstandhalter
36, 36’ Klemmfläche
38, 38’ Stützschenkel
40, 40’ Dichtfläche
42 Kegelabschnitt
44, 44’ Haltelement
46, 46’ Dichtklinge
48 Rohrabschnitt
50 Flanschteil
52 Durchbruch
54 Befestigungsmittel
56, 56’ Anschlagfläche
H Hohlraum

Patentansprüche

1. Haustechnikgerät (1), insbesondere Warmwasser-
speicher, mit

- einem Speicherbehälter (2) zum Aufnehmen
eines Fluids, und
- einer Flanschverbindung (14) zum Verschlie-
ßen einer Öffnung (10) am Speicherbehälter (2),
dadurch gekennzeichnet, dass die Flansch-
verbindung (14)
- einen mit dem Speicherbehälter (2) verbunde-
nen Anschlussflansch (16),
- einen mit dem Anschlussflansch (16) reversi-
bel koppelbaren Befestigungsflansch (18), und
- einen zwischen Anschlussflansch und Befes-
tigungsflansch angeordneten Verschlusskörper
(20) aufweist, wobei dem Verschlusskörper (20)

ein Abdichtelement (30) mit Dichtflächen (40, 40’)
für eine abdichtende Verbindung mit mindestens
dem Anschlussflansch (16), und
ein Abstandhalter (34) zugeordnet ist, der zum gal-
vanischen Entkoppeln des Verschlusskörpers (20)
vom Anschlussflansch (16) oder Befestigungs-
flansch (18) eingerichtet ist.

2. Haustechnikgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss-
körper (20) als Verschlussplatte (22) ausgebildet ist,
welche auf voneinander abgewandten Seiten jeweils
eine Klemmfläche (36, 36’) zum Fixieren und/oder
Abdichten zwischen dem Anschlussflansch (16) und
dem Befestigungsflansch (18) aufweist.

3. Haustechnikgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss-
körper (20) eine erste Klemmfläche (36) als Aufnah-
me für das Abdichtelement (30) und eine zweite
Klemmfläche (36’) als Anlagefläche für den Abstand-
halter aufweist, wobei vorzugsweise die erste
Klemmfläche (36) dem Anschlussflansch (16) zuge-
wandt und die zweite Klemmfläche (36’) dem Befes-
tigungsflansch (18) zugewandt sind.

4. Haustechnikgerät nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme für
das Abdichtelement (30) dazu eingerichtet ist, das
Abdichtelement (30) an dem als Verschlussplatte
(22) ausgebildeten Verschlusskörper (20) zu fixie-
ren.

5. Haustechnikgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klemm-
fläche (36) für das Abdichtelement (30) an zwei im
Wesentlichen rechtwinklig zueinander verlaufenden
Stützschenkeln (38, 38’) des Verschlusskörpers (20)
angeordnet ist.

6. Haustechnikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abdichtele-
ment (30) einen Dichtring mit zumindest zwei im We-
sentlichen keilförmig zueinander verlaufenden
Dichtflächen (40, 40’) aufweist, wobei vorzugsweise
das Abdichtelement (30) auf seinen Dichtflächen
mindestens eine vorstehende Dichtklinge (46, 46’)
aufweist,
und/oder
dass der Abstandhalter (34) ein Kunststoffring mit
nichtleitenden Materialeigenschaften ist.

7. Haustechnikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die dem Ver-
schlusskörper (20) zugewandte Dichtfläche (40)
zwei im Winkel zueinander verlaufende, mit den
Stützschenkeln (38, 38’) korrespondierende Flä-
chenbereiche aufweist.

8. Haustechnikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die dem An-
schlussflansch (16) zugewandte Dichtfläche (40’)
mit den vorstehenden Dichtklingen (46, 46’) einen
stufenförmigen Absatz aufweist, vorzugsweise min-
destens einen zweistufigen Absatz.
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9. Haustechnikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss-
flansch (16) und der Befestigungsflansch (18) dazu
eingerichtet sind, mittels Befestigungsmitteln unmit-
telbar in Anlage aufeinander gezogen zu werden,
und/oder
dass der Anschlussflansch (16) einen Rohrabschnitt
(48) zum Verbinden mit dem Speicherbehälter (2)
aufweist.

10. Flanschverbindung (14) für ein Haustechnikgerät
(1), welches einen Speicherbehälter (2) mit einer zu
verschließenden Öffnung (10) umfasst, mit

- einem mit dem Speicherbehälter (2) verbind-
baren Anschlussflansch (16),
- einen mit dem Anschlussflansch (16) reversi-
bel koppelbaren Befestigungsflansch (18), und
- einen zwischen Anschlussflansch (16) und Be-
festigungsflansch (18) angeordneten Ver-
schlusskörper (20) aufweist, wobei dem Ver-
schlusskörper (20)

ein Abdichtelement (30) für eine abdichtende Ver-
bindung mit mindestens dem Anschlussflansch (16),
und
ein Abstandhalter (34) zugeordnet ist, der zum gal-
vanischen Entkoppeln des Verschlusskörpers (20)
vom Anschlussflansch (16) oder Befestigungs-
flansch (18) eingerichtet ist.
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